
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 20.04.2020
	Beschlussvorlage: Auf dem Eckgrundstück in der Hauptstraße soll ein weiterer Carport für 2 Pkw (ca. 35 m²) errichtet werden. Dafür wird eine dritte Grundstückszufahrt an der östlichen Grundstücksgrenze benötigt. Aufgrund der geplanten Lage des Carports direkt hinter der Grundstücksgrenze zum Fußweg ist eine Zufahrtsbreite von ca. 5,50 m erforderlich. Diese Zufahrtsbreite zieht eine Bordsteinabsenkung auf einer Länge von 8,50 m als Rundbord (zzgl. Absenkborde) nach sich.Das Grundstück ist derzeit mit einer Garage (ca. 15 m²) bebaut, sodass der Carport gemäß § 61 SächsBO verfahrensfrei ist.Es wird beantragt den Wegfall der erforderlichen 3 m Zufahrt nach SächsGarStellplVO ausnahmsweise zuzulassen.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 27.04.2020
	Beschlussnummer: TA-2020-23
	Beschlusstext: einer dritten Grundstückszufahrt mit einer Breite von 5,50 m zuzustimmen und den Wegfall der Zufahrt von der öffent- lichen Verkehrsfläche zum geplanten Carport (3 m gemäß SächsGarStellplVO) ausnahmsweise zuzulassen.Die Kosten für die Herstellung der Zufahrt trägt der Antragsteller.
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Antrag auf Ausnahme von der SächsGarStellplVO für das Grundstück Hauptstraße 35a sowie Antrag auf eine dritte Grundstückszufahrt mit einer Breite von ca. 5,50 m 
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 54.10.01.00
	Sachkonto: 421100 (Ausg.) / 348700 (Einn.)
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


